
TÜV NORD CERT – Zertifizierung nach AZAV 
für Träger und Maßnahmen

Erfolgreich in der Arbeitsförderung

Bessere Qualität 
in der Arbeitsförderung und 
erfolgreichere Vermittlung von 
Arbeitssuchenden in den ersten 
Arbeitsmarkt: In den vergangenen 
Jahren hat der Gesetzgeber positive 
Erfahrungen mit der Zertifizierung 
geförderter Weiterbildung gemacht.

Deshalb werden nun weitere 
Branchen in dieses System einge-
bunden. Das bedeutet konkret: 
Für die Teilnahme an Vergabe- 
und Gutscheinverfahren nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der Ein-
gliederungschancen am Arbeits-
markt (SGB III) benötigen alle 
Anbieter arbeitsmarktpolitischer 
Dienstleistungen eine Trägerzertifi-
zierung nach der Akkreditierungs- 
und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV). Zusätzlich 
ist für Anbieter von beruflicher 
Weiterbildung und Maßnahmen zur 
beruflichen Eingliederung – neben 
der verpflichtenden Trägerzertifizie-
rung – eine Zertifizierung ihrer 
Maßnahmen gefordert, um am 
Gutscheinverfahren teilnehmen 
zu können. TÜV NORD CERT 
verfügt über langjährige Erfahrung 
bei der Zertifizierung geförderter 

Weiterbildung und 
bietet als anerkannte 
Fachkundige Stelle beide 
Zertifizierungen aus einer Hand an.

Zielgruppen für die Zertifizierung
Die Dienstleistung richtet sich an
n Anbieter von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen
  Eingliederung
n Private Arbeitsvermittler (PAV)
n Anbieter von Maßnahmen der Berufswahl, Berufsorientierung und
   Berufsausbildung
n Anbieter beruflicher Weiterbildung
n Transfergesellschaften
n Anbieter von Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen am
  Arbeitsleben (z.B. Werkstätten für behinderte Menschen)
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Vorteile der Zertifizierung
Die erfolgreiche Zertifizierung gilt als Zulassung und ist somit unabding-
bare Voraussetzung für eine Teilnahme am Markt für Arbeitsförderung, 
der unter die Regelungen des SGB III fällt. Zusätzlich ergeben sich im 
Rahmen der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems Effizienz-
gewinne durch eine professionelle Ausgestaltung und Optimierung von 
Prozessen. Ein detailliertes Rückmeldegespräch zeigt weitere Verbesse-
rungspotenziale auf.

Voraussetzungen für die Zertifizierung 
Es muss ein System der Qualitätssicherung nach einem anerkannten 
Modell eingeführt sein. TÜV NORD CERT empfiehlt hier die bewährte 
Norm DIN EN ISO 9001 bzw. für Bildungsträger DIN ISO 29990 und 
übernimmt auf Wunsch auch deren Zertifizierung. Das System muss 
insbesondere die Aspekte Entwicklung, Vertrieb, Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung von Tätigkeiten im Kontext der Arbeitsförderung 
umfassen. Zudem sind die Anforderungen aus dem SGB III und der 
AZAV zu berücksichtigen.

Unser Know-how für Ihren Erfolg
TÜV NORD CERT ist ein international anerkannter und zuverlässiger 
Partner für Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Unsere Sachver-
ständigen und Auditoren verfügen über fundiertes Wissen und haben 
grundsätzlich eine Festanstellung bei TÜV NORD. Hierdurch sind 
Unabhängigkeit und Neutralität sowie Kontinuität bei der Betreuung 
unserer Kunden gewährleistet. Der Vorteil für Sie liegt auf der Hand: 
Unsere Auditoren begleiten und unterstützen die Entwicklung Ihres 
Unternehmens und geben Ihnen ein objektives Feedback.

Der Weg zum Zertifikat

Ja, ich interessiere mich für die Zertifizierung nach 
AZAV. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

Ich interessiere mich auch für eine Zertifizierung 
nach   c DIN EN ISO 9001   c DIN ISO 29990.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns diese Antwort per Fax zu. 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

c

Unternehmen

Frau/Herr

Position

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Absender (bitte in Blockschrift)

24-0178-06/12

TÜV NORD CERT GmbH
Tel.: 0800 245-7457 (kostenlose Service-Hotline)
Fax: 0511 986-2899 1900
info.tncert@tuev-nord.de
 
Weitere Informationen und eine Übersicht aller Standorte finden Sie unter 
www.tuev-nord-cert.de

Angebotserstellung durch TÜV NORD CERT auf Basis 
der zur Verfügung gestellten Informationen

Beauftragung von TÜV NORD CERT zur Zertifizierung

Feststellung der Zertifizierfähigkeit und Auditplanung

Zertifizierungsaudit

Nichtkonformitätenmanagement (sofern erforderlich)

Erteilung des Zertifikats, Gültigkeit: 5 Jahre, 
jährliche Überwachungsaudits für Trägerzulassungen

Freigabe des Zertifizierungsprozesses
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